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Alternativer Investmentfonds
Ausschüttung von Gewinnen aus Perioden vor Qualifizierung als AIFNochmals: Anwendung der Beteiligungsertragsfreiheit auf Ausschüttungen?
Dr. Roman Thunshirn, StB/WP in Wien

Aufgrund des Inkrafttretens des AIFMG kam es bei Kapitalgesellschaften,
die unter das AIFMG fielen, zu einem Übergang des Besteuerungsregimes
als Körperschaft nach dem KStG in das Regime des § 186 InvFG und damit
in das sogenannte �Transparenzprinzip�. Bei der nach Übergang erfolgen-
den Ausschüttung von thesaurierten Gewinnen, die aus Perioden stammen,
in denen die ausschüttende Kapitalgesellschaft noch als Körperschaft galt,
kommt es nach Ansicht des BFG aufgrund des Systembruches zu einer
Doppelbesteuerung. Diese Rechtsansicht ist nach Ansicht des Autors un-
richtig.1)

1. Der Fall
Der im BFG-Verfahren beschwerdeführende Steuerpflichtige (Bf), eine unbeschränkt
steuerpflichtige Körperschaft, war an der Kapitalgesellschaft X und damit an einer Kör-
perschaft beteiligt. X wurde ab dem WJ 2014 als Alternativer Investmentfonds (AIF)
qualifiziert, wodurch das Besteuerungsregime des § 186 InvFG und damit das Trans-
parenzprinzip Anwendung fanden. Die Qualifikation als AIF führte bei X im letzten Wirt-
schaftsjahr als Körperschaft zur Liquidationsbesteuerung iSd § 18 KStG mit der Folge
der Aufwertung der Wirtschaftsgüter auf den gemeinen Wert und dem letztmaligen Ver-
brauch der Verlustvorträge.

In der Folgeperiode, also bereits als AIF, wurden von X an den Steuerpflichtigen Divi-
denden ausgeschüttet, die aus Zeiträumen vor der Qualifikation als AIF erwirtschaftet
wurden. Das Finanzamt qualifizierte die im Jahr 2014 an den Steuerpflichtigen ausge-
schütteten Dividenden aus Vorperioden als steuerpflichtige Fondserträge iSd § 186
Abs 1 InvFG und unterwarf sie bei der Bf der Besteuerung. Die Bf stützte sich hingegen
hinsichtlich der von X erhaltenen Dividenden auf die Befreiung des § 10 KStG. Das BFG
folgte der Rechtsansicht der Bf, die im Übrigen durch ein Rechtsgutachten untermau-
ert wurde, nicht, hat aber die Revision zugelassen. Die Bf hat Revision eingebracht.

2. AIF-Übergangsbesteuerung
Am 22. 7. 2013 ist das AIFMG (bzw sind weite Teile hiervon)2) in Kraft getreten. Damit
werden die Bestimmungen der AIFM-RL3) in das nationale Recht umgesetzt. Gemäß
§ 186 Abs 7 InvFG gelten AIF iSd AIFMG, auf die die Abs 1 bis 6 Anwendung finden, für
Zwecke der KöSt nicht als Körperschaften iSd § 1 des KStG. Die einschlägigen Bestim-

BFG 4. 12. 2020, RV/1100276/2017, 
Revision zugelassen und zu Ro 2021/15/
0003 eingebracht

§ 186 InvFG

1) Der Autor vertritt den Steuerpflichtigen im Verfahren vor dem VwGH; siehe zum Verfahren vor dem
BFG bereits Hatzenbichler, Anwendung der Beteiligungsertragsfreiheit auf Ausschüttungen eines Alter-
nativen Investmentfonds? BFGjournal 2021, 64.

2) BGBl I 2013/135.
3) RL 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 6. 2011 über die Verwalter alter-

nativer Investmentfonds und zur ˜nderung der RL 2003/41/EG und 2009/65/EG und der VO (EG)
1060/2009 und (EU) 1095/2010, ABl L 174 vom 1. 7. 2011, S 1.
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